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 Veröffentlicht am 29.10.1996

Norm

MRG §16 Abs1 Z2

MRG §29 Abs1 Z3 lita

Rechtssatz

Liegt ein einheitliches Mietverhältnis über einen Bestandgegenstand vor, der durch Umbauten und Adaptierungen des

vor dem 31.12.1967 errichteten Altbestandes und durch Zubau eines Gebäudeteiles gescha6en wurde, so ist die

Anwendbarkeit des § 29 Abs 1 Z 3 lit a MRG nicht für Altbau und Neubau getrennt, sondern für das gesamte

Bauvorhaben einheitlich zu beurteilen. Die Frage, ob dieser Mietgegenstand "neu errichtet" wurde, hängt nicht davon

ab, ob eine neue funktionale Einheit gescha6en wurde. Entscheidend ist vielmehr, ob durch die baulichen Maßnahmen

(Umbauten und Zubauten) in ihrer Gesamtheit bisher nicht zur Verfügung stehende Räume in einem in Relation zum

Altbestand weitaus überwiegenden Ausmaß neu entstanden.
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